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  U r t e i l  v o m  1 9 .  A p r i l  2 0 2 3  

Besetzung 
 Einzelrichterin Regula Schenker Senn, 

mit Zustimmung von Richter Yannick Antoniazza-Hafner;   

Gerichtsschreiberin Nathalie Schmidlin. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Aegypten,  

Beschwerdeführer,   

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration SEM, 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 4. April 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Der Beschwerdeführer suchte am 22. Februar 2023 in der Schweiz um Asyl 

nach. Ein Abgleich der Fingerabdrücke mit der europäischen Fingerab-

druck-Datenbank (Eurodac) ergab, dass er am 24. April 2015, 10. Septem-

ber 2018 und 1. Februar 2023 in Deutschland um Asyl ersucht hatte. Des 

Weiteren stellte er am 26. März 2015 in Italien, am 10. November 2015,  

2. Februar 2020 und 4. Juni 2022 in den Niederlanden sowie am 3. August 

2021 in Belgien ein Asylgesuch.  

B.  

Die Vorinstanz gewährte dem Beschwerdeführer am 7. März 2023 das 

rechtliche Gehör zu einem allfälligen Nichteintretensentscheid und der 

Möglichkeit der Überstellung nach Deutschland, den Niederlanden, Bel-

gien oder Italien, deren Zuständigkeit für die Behandlung des Asylgesuchs 

grundsätzlich in Frage komme.  

Der Beschwerdeführer gab an, er könne nicht nach Deutschland zurück-

kehren, da sein Asylgesuch abgelehnt und ein Einreiseverbot gegen ihn 

verhängt worden sei. Seit vier Jahren lebe er auf der Strasse. Bei einer 

Rückkehr nach Deutschland würde er umgehend inhaftiert werden. Zum 

medizinischen Sachverhalt führte er aus, er habe Probleme mit dem (…), 

den (…) und den (…). Zudem gehe es ihm psychisch nicht gut. 

C.  

Die deutschen Behörden hiessen das Gesuch der Vorinstanz vom 10. März 

2023 um Übernahme des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 18 Abs. 1 

Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfah-

ren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von ei-

nem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat ge-

stellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: 

Dublin-III-VO) am 15. März 2023 gut. 

D.  

Mit Verfügung vom 4. April 2023 – eröffnet am 6. April 2023 – trat die Vor-

instanz auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete 

seine Rücküberstellung nach Deutschland an und forderte ihn auf, die 

Schweiz am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Gleichzei-

tig verfügte sie die Aushändigung der editionspflichtigen Akten und stellte 

fest, einer allfälligen Beschwerde komme keine aufschiebende Wirkung zu. 
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E. 

Mit Datum vom 11. April 2023 erklärte die zu Beginn des Verfahrens vom 

Beschwerdeführer bevollmächtigte Rechtsvertretung das Mandat als be-

endet. 

F. 

Mit Beschwerde vom 14. April 2023 an das Bundesverwaltungsgericht 

beantragte der Beschwerdeführer, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzu-

heben, er sei als Flüchtling anzuerkennen und ihm sei Asyl zu gewähren. 

Es sei festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig, unzu-

mutbar sowie unmöglich sei und die vorläufige Aufnahme sei anzuordnen. 

Es sei ihm die unentgeltliche Prozessführung und die amtlichen Verbei-

ständung zu gewähren. Eventualiter sei der Beschwerde die aufschie-

bende Wirkung zu erteilen.  

G. 

Am 17. April 2023 ordnete die Instruktionsrichterin einen superprovisori-

schen Vollzugsstopp an. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG (SR 142.31) nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und 

Art. 6 AsylG). 

1.2. Die Beschwerde ist zulässig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG). Die üb-

rigen Sachurteilsvoraussetzungen (Legitimation [Art. 48 Abs. 1 VwVG], 

Frist [Art. 108 Abs. 3 AsylG] und Form [Art. 52 Abs. 1 VwVG]) sind erfüllt. 

Auf die Beschwerde ist – unter Vorbehalt von E. 2.2. – einzutreten.  

2.  

2.1. Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2. Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der 
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Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vo-

rinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 

VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). Die Fragen der Anerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft und der Gewährung von Asyl bilden somit nicht Ge-

genstand des Beschwerdeverfahrens, weshalb auf die entsprechenden 

Anträge nicht einzutreten ist. 

3.  

Die Beschwerde erweist sich – wie im Folgenden zu zeigen ist – als offen-

sichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren einzelrichterlicher Zustän-

digkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin beziehungsweise eines 

zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines Schrif-

tenwechsels und mit summarischer Begründung, zu behandeln ist  

(Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

4.  

4.1. Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

4.2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 

zuständiger Staat bestimmt wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zu-

ständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat 

erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO). Im Rah-

men des Wiederaufnahmeverfahrens (Art. 23 - 25 Dublin-III-VO) findet 

grundsätzlich keine (neue) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III Dublin-

III-VO mehr statt (vgl. zum Ganzen: BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1). 

4.3. Der bereits erfolgte negative Asylentscheid und die angeordnete Weg-

weisung durch die deutschen Behörden stellen kein Überstellungshinder-

nis dar. Nach rechtskräftigem Abschluss des Asyl- und Wegweisungsver-

fahrens bleibt Deutschland gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO bis 

zu einem allfälligen Wegweisungsvollzug aus dem Dublin-Raum oder einer 

Regelung des Aufenthaltsstatus zuständig. Das gegen den Beschwerde-

führer angeordnete Einreiseverbot vermag daran ebenfalls nichts zu än-

dern. Gegen eine Überstellung des Beschwerdeführers aus der Schweiz 

nach Deutschland im Rahmen eines Dublin-Verfahrens würde dieses nicht 

greifen (vgl. etwa Urteil des BVGer E-287/2023 vom 25. Januar 2023 

E. 4.2). Nachdem die deutschen Behörden der Wiederaufnahme des 
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Beschwerdeführers innert der in Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen 

Frist zugestimmt haben, ist die grundsätzliche Zuständigkeit Deutschlands 

für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens gegeben.  

5.  

5.1. Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den zunächst als 

zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU–Grund-

rechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mit-

gliedstaat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um fest-

zustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden 

kann. Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen aufgrund 

der Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so 

wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat zum zuständigen Mit-

gliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

5.2. Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO). Dieses soge-

nannte Selbsteintrittsrecht wird im Landesrecht durch Art. 29a Abs. 3 der 

Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkreti-

siert. Gemäss dieser Bestimmung kann das SEM das Asylgesuch «aus hu-

manitären Gründen» auch dann behandeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-

VO ein anderer Staat zuständig wäre. Liegen individuelle völkerrechtliche 

Überstellungshindernisse vor, ist der Selbsteintritt zwingend (vgl.  

BVGE 2015/9 E. 8.2.1). 

6.  

Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

weist das Asylverfahren in Deutschland keine systemischen Schwachstel-

len im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf (vgl. anstelle vieler: Urteile 

des BVGer D-1767/2023 vom 6. April 2023 und D-1442/2023 vom 22. März 

2023 E. 8.1). Es bestehen weder aufgrund der Akten noch der relativ sum-

marischen Beschwerde Hinweise, dass das Asylverfahren des Beschwer-

deführers in Deutschland nicht rechtsstaatlich korrekt durchgeführt worden 
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ist. Die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO ist folglich nicht gerecht-

fertigt.  

7.  

7.1. Nachfolgend ist zu prüfen, ob das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17  

Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 auszuüben 

ist. 

7.2. Deutschland ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom  

10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, 

SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 3. Januar 1967  

(SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen nach. Auch ist anzunehmen, das Land anerkenne und schütze 

die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäi-

schen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu ge-

meinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des interna-

tionalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie, ABl. L 180/96 vom  

29. Juni 2013) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 

Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz bean-

tragen (sog. Aufnahmerichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29. Juni 2013), erge-

ben. 

7.3. Die Vermutung, Deutschland halte seine völkerrechtlichen Verpflich-

tungen ein, kann im Einzelfall widerlegt werden. Dafür braucht es konkrete 

Indizien, die von der gesuchstellenden Person glaubhaft darzutun sind (vgl. 

BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 

E. 5.3.1).  

7.4. Den Akten sind keine konkreten Anhaltspunkte für das Bestehen völ-

kerrechtlicher Wegweisungsvollzugshindernisse zu entnehmen. Auch auf 

Beschwerdeebene werden keine solchen geltend gemacht. Demnach ist 

die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland ohne weiteres 

als zulässig zu erachten. Sollte er nach der Rückkehr nach Deutschland 

aufgrund seiner anlässlich des Dublin-Gesprächs geltend gemachten ge-

sundheitlichen Probleme eine medizinische Behandlung benötigen, ist da-

rauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Antrag-

stellern die erforderliche medizinische Versorgung, die zumindest die Not-

versorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten 

und schweren psychischen Störungen umfasst, zugänglich zu machen 

(Art. 19 Abs. 1 Aufnahmerichtlinie).  
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7.5. Die Vorinstanz hat das Selbsteintrittsrecht gemäss Art. 17 Dublin-III-

VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zu Recht nicht ausgeübt. Weder ist die 

Schweiz völkerrechtlich verpflichtet, auf das Asylgesuch einzutreten, noch 

liegen humanitäre Gründe vor, welche einen Selbsteintritt nahelegen wür-

den. 

8.  

Die Vorinstanz ist demnach zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwer-

deführers nicht eingetreten und hat seine Überstellung nach Deutschland 

angeordnet.  

9.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzu-

treten ist. 

Mit dem vorliegenden Urteil fällt der angeordnete Vollzugsstopp dahin. Der 

Eventualantrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung ist gegen-

standslos geworden. 

10.  

10.1. Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung 

und amtlichen Rechtsverbeiständung sind abzuweisen, da die Begehren – 

wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtslos zu 

bezeichnen sind. 

10.2. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem 

Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt 

Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). 

 

(Dispositiv nachfolgende Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und amt-

lichen Rechtsverbeiständung werden abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Regula Schenker Senn Nathalie Schmidlin 

 

 

Versand: 

 


